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Stand: September 09

Preise 2010Preise 2010 Rabatte 2010Rabatte 2010

Uhrzeit

€ / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek

6 - 7 Uhr 10,20 306,00 0,50 15,00 8,58 257,50

7 - 8 Uhr 14,90 447,00 1,80 54,00 12,72 381,50

8 - 9 Uhr 13,20 396,00 6,70 201,00 12,12 363,50

 9 - 10 Uhr 10,00 300,00 12,60 378,00 10,43 313,00

10 - 11 Uhr 6,10 183,00 10,40 312,00 6,82 204,50

11 - 12 Uhr 6,10 183,00 8,30 249,00 6,47 194,00

12 - 13 Uhr 5,90 177,00 4,00 120,00 5,58 167,50

13 - 14 Uhr 5,80 174,00 2,80 84,00 5,30 159,00

14 - 15 Uhr 6,00 180,00 2,70 81,00 5,45 163,50

15 - 16 Uhr 5,30 159,00 3,80 114,00 5,05 151,50

16 - 17 Uhr 6,00 180,00 5,80 174,00 5,97 179,00

17 - 18 Uhr 5,70 171,00 4,60 138,00 5,52 165,50

18 - 19 Uhr 4,50 135,00 2,10 63,00 4,10 123,00

Ø 6 - 18 Uhr 7,93 238,00 5,33 160,00 7,50 225,00

Ø - Preis

Montag bis

Samstag *

Montag

bis

Freitag

Samstag
RABATT 2010

in % ab

2,50 11.000,00

5,00 22.500,00

7,50 45.000,00

10,00 67.500,00

12,50 101.000,00
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Preise 2010Preise 2010 Rabatte 2010Rabatte 2010

Uhrzeit

€ / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek

5 - 6 Uhr 3,00 90,00 0,80 24,00 2,63 79,00

6 - 7 Uhr 16,20 486,00 1,30 39,00 13,72 411,50

7 - 8 Uhr 24,40 732,00 2,50 75,00 20,75 622,50

8 - 9 Uhr 16,00 480,00 9,30 279,00 14,88 446,50

 9 - 10 Uhr 10,80 324,00 13,20 396,00 11,20 336,00

10 - 11 Uhr 8,50 255,00 13,20 396,00 9,28 278,50

11 - 12 Uhr 7,80 234,00 12,70 381,00 8,62 258,50

12 - 13 Uhr 9,30 279,00 7,80 234,00 9,05 271,50

13 - 14 Uhr 9,50 285,00 6,90 207,00 9,07 272,00

14 - 15 Uhr 7,70 231,00 5,00 150,00 7,25 217,50

15 - 16 Uhr 8,60 258,00 4,60 138,00 7,93 238,00

16 - 17 Uhr 10,50 315,00 4,00 120,00 9,42 282,50

17 - 18 Uhr 7,30 219,00 4,50 135,00 6,83 205,00

18 - 19 Uhr 3,30 99,00 3,20 96,00 3,28 98,50

Ø 6 - 18 Uhr 11,38 341,50 7,08 212,50 10,67 320,00

Ø - Preis

Montag bis

Samstag *

Montag

bis

Freitag

Samstag
RABATT 2010

in % ab

2,5 15.500

5,0 31.000

7,5 62.500

10,0 94.000
12,5 150.000
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Preise 2010Preise 2010 Rabatte 2010Rabatte 2010

Uhrzeit

€ / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek € / 1 Sek € / 30 Sek

6 - 7 Uhr 26,40 792,00 1,80 54,00 22,30 669,00

7 - 8 Uhr 39,30 1.179,00 4,30 129,00 33,47 1.004,00

8 - 9 Uhr 29,20 876,00 16,00 480,00 27,00 810,00

 9 - 10 Uhr 20,80 624,00 25,80 774,00 21,63 649,00

10 - 11 Uhr 14,60 438,00 23,60 708,00 16,10 483,00

11 - 12 Uhr 13,90 417,00 21,00 630,00 15,08 452,50

12 - 13 Uhr 15,20 456,00 11,80 354,00 14,63 439,00

13 - 14 Uhr 15,30 459,00 9,70 291,00 14,37 431,00

14 - 15 Uhr 13,70 411,00 7,70 231,00 12,70 381,00

15 - 16 Uhr 13,90 417,00 8,40 252,00 12,98 389,50

16 - 17 Uhr 16,50 495,00 9,80 294,00 15,38 461,50

17 - 18 Uhr 13,00 390,00 9,10 273,00 12,35 370,50

18 - 19 Uhr 7,80 234,00 5,30 159,00 7,38 221,50

Ø 6 - 18 Uhr 19,32 579,50 12,42 372,50 18,17 545,00

Ø - Preis

Montag bis

Samstag *

Montag

bis

Freitag

Samstag
RABATT 2010

in % ab

2,5 26.500
5,0 53.500
7,5 107.500
10,0 161.500
12,5 251.000
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Auftragsabwicklung Radio BremenAuftragsabwicklung Radio Bremen

1. Auftragsannahme
Aufträge müssen spätestens 5 Werktage vor dem ersten Ausstrahlungstermin eingegangen sein, um Platzierungs- und 
Konkurrenzausschlusswünsche optimal berücksichtigen zu können. Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

2. Sendeunterlagen
Die vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellenden Sendeunterlagen, insbesondere Einschaltplan, Text- und Tonträger, müssen der 
NDR MEDIA GmbH (Rothenbaumchaussee 159, 20149 Hamburg) spätestens 5 Werktage vor der geplanten Sendung vorliegen. Die 
Sendematerialien nimmt die NDR MEDIA GmbH wahlweise als Audio-/ Daten-CD oder per E-Mail (Adresse: spotzugang@ndrmedia.de) mit 
Anlage als WAV, AIF oder MP3 (Qualität mindestens 256 kB/s- 44 kHz) entgegen.

3. Rabatte
Bei Abnahme von Werbeeinschaltungen im Laufe des Vertragsjahres für eigene Produkte, Waren oder Leistungen einer natürlichen oder 
juristischen Person werden auf den Mindestbruttopreis (ausschließlich Umsatzsteuer) Mengenrabatte gewährt (siehe „Preise und Rabatte“). 
Rabatte für höhere Umsätze sind nach gesonderter Vereinbarung möglich. Konzernrabatt wird gewährt. Aufträge für Werbespots in sämtlichen 
Werbefunkprogrammen von Radio Bremen, soweit sie innerhalb des Kalenderjahres liegen, werden zusammen rabattiert, wenn der Rabattsatz 
des teureren Angebots der für den Kunden günstigere ist. Umsätze aus Aufträgen für die Werbefunkprogramme Bremen Eins, Bremen Vier und 
Bremen Total werden zur Rabattierung nicht mit Umsätzen aus Aufträgen für die nationalen Kombis der AS&S Radio zusammengefasst. Bei 
Aufträgen ein und desselben Werbungtreibenden für die nationalen oder regionalen Kombis der AS&S Radio, an denen Werbeprogramme von 
Radio Bremen beteiligt sind, wird bei zusätzlicher Belegung eines an der Kombi beteiligten Programms der Rabattsatz der nationalen Buchung 
gewährt, wenn dieser für den Werbungtreibenden günstiger ist. In der Nielsen I-Ballungsraumkombi erzielte Rabatte werden auf Bremen Vier-
Umsätze angerechnet. Eine Rabattzusammenfassung bei Aufträgen verschiedener Unternehmen erfolgt nur, wenn der NDR MEDIA GmbH 
a) eine aktuelle Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde über die steuerliche Organschaft vorliegt oder
b) eine aktuelle Bescheinigung eines öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers darüber vorliegt, dass zwischen den in Betracht kommenden 
Unternehmen eine Beziehung im Sinne des § 290 Abs. 1, Abs. 2 HGB besteht bzw. sie einen Gleichordnungskonzern bilden. Dabei sind die 
Rechtsform sowie der Sitz (In- und Ausland) der beteiligten Unternehmen ohne Bedeutung. Änderungen in der Organschaft im Vertragsjahr 
werden bei der Rabattierung berücksichtigt.
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4. Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen
a) Für die in laufender Geschäftsbeziehung stehenden Vertragspartner werden die Einschaltungen im Regelfall jeweils im Monat vor der 
Ausstrahlung mit Rechnungsdatum vom 5. des Ausstrahlungsmonats berechnet. Die Rechnungen sind spätestens nach 25 Tagen ab 
Rechnungsdatum rein netto, ohne Abzug, fällig. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt. 
In Ausnahmefällen behält sich die NDR MEDIA GmbH vor, auch bei Vertragspartnern, die in laufender Geschäftsbeziehung mit der NDR MEDIA 
GmbH stehen, die unter Punkt b) genannten Zahlungsbedingungen anzuwenden.
b) Erstmalige Vertragspartner zahlen vor Beginn der ersten Ausstrahlung. Der Zahlungseingang muss bis spätestens 3 Werktage vor der ersten 
Ausstrahlung erfolgen. In der Regel werden die Buchungen im Monat vor der Ausstrahlung berechnet. Die Rechnungen sind bei Wahrung der 
genannten Vorauskasse spätestens nach 25 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, ohne Abzug, fällig. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 
Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt. Als Tag der Zahlung gilt bei Übersendung von Verrechnungsschecks der Tag des 
Eingangs bei der NDR MEDIA GmbH; bei Überweisung auf ein Konto der NDR MEDIA GmbH der Tag, an dem der Betrag der NDR MEDIA 
GmbH gutgeschrieben wird. Ist die Rechnung nicht termingerecht beglichen, so ist die NDR MEDIA GmbH berechtigt, die Ausführung des 
Auftrages bis zum Zahlungseingang zu unterlassen oder vom restlichen Auftrag zurückzutreten, ohne dass daraus ein Ersatzanspruch des 
Auftraggebers abgeleitet werden kann. Der Auftraggeber haftet der NDR MEDIA GmbH für den entstandenen Schaden. Ab dem vierten 
Rechnungsmonat entfällt der Neukunden-Sonderstatus und die Zahlungsfristen richten sich nach Punkt a) der Zahlungsbedingungen.

5. Agenturvergütung
Werbeagenturen und Werbungsmittler erhalten, sofern sie ihren Auftraggeber werblich beraten und eine entsprechende Dienstleistung 
nachweisen können, eine Agenturvergütung von 15 % auf die Nettorechnungsbeträge (Bruttoeinschaltpreis ohne Umsatzsteuer, abzüglich etwa 
gewährter Rabatte).

6. Rücktritt
Siehe Ziffer 18 der beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten ausschließlich die beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der NDR MEDIA GmbH.
8. Kontoverbindung

NDR MEDIA GmbH
Vereins- und Westbank AG, Hamburg
BLZ: 200 300 00 · Konto: 3 06 563
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AGBsAGBs Radio BremenRadio Bremen
1. Die NDR MEDIA GmbH hat die in der ARDWerbung zusammengeschlossenen Werbegesellschaften (nachfolgend „ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH“ genannt) 
beauftragt, im Rahmen der verfügbaren Sendezeit Aufträge für Werbung im Hörfunk, die in der hierfür vorgesehenen Sendezeit bei Bremen Eins und Bremen Vier ausgestrahlt 
werden, entgegenzunehmen und namens und für Rechnung der NDR MEDIA GmbH auszuführen. Die NDR MEDIA GmbH behält sich vor, entsprechende Aufträge auch selbst 
entgegenzunehmen und auszuführen. Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH und die NDR MEDIA GmbH verpflichten sich zur ordnungsgemäßen Ausführung der von 
ihnen bestätigten Aufträge nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
2. Die NDR MEDIA GmbH nimmt im Rahmen der verfügbaren Sendezeit und zu den nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen Aufträge für Wirtschaftswerbung im 
Hörfunk auf Bremen Eins und Bremen Vier entgegen.
3. Werbeeinschaltungen müssen die Rechtsgrundlagen Radio Bremens und den vom Zentralverband der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) bzw. vom Deutschen Werberat anerkannten 
Verhaltensregeln entsprechen. Werbung für politische Zwecke jeder Art, für religiöse Auffassungen und weltanschauliche Überzeugungen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die 
Verwendung entsprechender Aussagen in der Werbung.
4. Für ein zu bewerbendes Produkt oder eine zu bewerbende Leistung wird nur ein einheitlicher Auftrag, in dem der Werbungtreibende genau zu bezeichnen ist, angenommen.
5. Werbemittler müssen vom Werbungtreibenden zur Auftragserteilung an die NDR MEDIA GmbH nachweisbar ermächtigt sein. Wenn der beauftragte Werbemittler einwilligt, kann 
mit Zustimmung der NDR MEDIA GmbH während der Abwicklung des Auftrages ein anderer Werbemittler an seine Stelle treten.
6. Der Vertrag über die Annahme eines erteilten Auftrages bedarf der Schriftform oder der elektronischen Bestätigung. Neben- und Änderungsabreden bedürfen der gleichen Form.
7. Die NDR MEDIA GmbH behält sich vor, Aufträge abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich angenommenen Aufträgen behält sich die NDR MEDIA GmbH vor, Sendeunterlagen 
wegen ihres Inhalts oder ihrer technischen Form zurückzuweisen. Eine Ablehnung ist insbesondere dann möglich, wenn der Inhalt des Spots gegen rechtliche Bestimmungen oder 
die Interessen des Rundfunkveranstalters verstößt. Für diese Entscheidung gelten einheitliche Grundsätze. Die NDR MEDIA GmbH wird den Auftraggeber unverzüglich unter 
Angabe von Gründen benachrichtigen, wenn Sendeunterlagen unbrauchbar sind oder aus sonstigen Gründen eine Ausstrahlung nicht vorgenommen werden kann.
8. Für alle Buchungsaufträge gilt die zum Zeitpunkt der Auftragsannahme durch die NDR MEDIA GmbH für die jeweiligen Sendezeitpunkte gültige Preisliste. Die NDR MEDIA 
GmbH berechnet und gewährt nur die in der jeweils gültigen Preisliste genannten Preise, Rabatte, Agenturvergütungen und Skonti. Die Rabatte werden bei Rechnungserteilung 
aufgrund des für ein Vertragsjahr vereinbarten Brutto-Auftragswertes (ohne Umsatzsteuer) der Werbeeinschaltungen gewährt. Sie werden spätestens bei Beendigung des 
Vertragsjahres entsprechend der tatsächlich abgewickelten Brutto-Umsatzerlöse rückwirkend abgerechnet. Für die Preisberechnung wird die Laufzeit der Tonträger nach deren 
tatsächlicher Länge bemessen. Grundlage für die Berechnung der Länge einer Einschaltung sind das erste und das letzte wahrnehmbare Tonsignal.
9. Verbundwerbung bedarf in jedem Einzelfall der Einwilligung durch die NDR MEDIA GmbH.
10. Aufträge werden innerhalb eines Kalenderjahres abgewickelt. Vertragsjahr ist das Kalenderjahr.
11. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit seiner Werbespots bzw. der von ihm zur Verfügung gestellten Tonträger oder sonstiger 
Unterlagen. Der Auftraggeber stellt die NDR MEDIA GmbH und Radio Bremen von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere auch von Ansprüchen wettbewerbs- und 
urheberrechtlicher Art frei, die im Zusammenhang mit seinen Werbespots geltend gemacht werden sollten.
12. Der Auftraggeber garantiert, dass die NDR MEDIA GmbH für Werbeeinschaltungen nur solche Sendeunterlagen – insbesondere Tonträger – übersandt werden, für die er 
sämtliche zur Verwertung im Radio erforderlichen Urheber- und Leistungsschutzrechte erworben und abgegolten hat, auch soweit für die Herstellung der Sendeunterlagen 
Industrietonträger jeglicher Art verwendet worden sind. Hiervon ausgenommen sind die für den Ausstrahlungsvorgang erforderlichen Sende- und Vervielfältigungsrechte an 
Musikwerken des GEMA-Repertoires, soweit sie von der NDR MEDIA GmbH durch ihren Vertrag mit der GEMA erworben und abgegolten werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
der NDR MEDIA GmbH die für die Abrechnung mit der GEMA notwendigen Angaben, insbesondere Produzent, Komponist, Titel und Länge der verwendeten Musik, zusammen mit 
den Einschaltplänen mitzuteilen.



Stand: September 09

Der Auftraggeber überträgt an die NDR MEDIA GmbH das Nutzungsrecht an den überlassenen Sendeunterlagen, und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrages erforderlichen Umfang. Davon umfasst ist auch das Recht, das Nutzungsrecht auf den/ die Sender bzw. an zur Sendeabwicklung beauftragte Dritte 
weiter zu übertragen. Das Nutzungsrecht wird in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigt zur Ausstrahlung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie 
aller bekannten Formen des Radios. Davon erfasst ist auch das Recht zur gleichzeitigen, unveränderten Verwertung in Onlinemedien aller Art, einschließlich Internet, d. h. das 
Recht, den Spot an eine Vielzahl potenzieller Nutzer mittels analoger,  igitaler oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenübertragungstechniken via elektronischer Wellen durch 
Leitungsnetze jedweder Art oder Funk derart zu senden, dass diese den Spot parallel zu allen anderen Formen des Radios über Onlinemedien (z. B. Internet) empfangen und 
wiedergeben können, gleichgültig welches Empfangsgerät hierbei zum Einsatz kommt (Simulcast). Die NDR MEDIA GmbH ist nicht dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der 
Nutzung zu überprüfen. Sollte die NDR MEDIA GmbH aufgrund der Nutzung der zur Verfügung gestellten Audiofiles von Dritten in Anspruch genommen werden, so stellt der 
Auftraggeber die NDR MEDIA GmbH von allen in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Kosten frei.
13. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Unterlagen für die jeweilige Sendung der NDR MEDIA GmbH spätestens bis zu dem in der Preisliste bestimmten und besonders 
vereinbarten Annahmetermin einzureichen. Werden Sendeunterlagen nicht rechtzeitig geliefert oder gemäß Ziffer 7 der allgemeinen Geschäftsbedingungen abgelehnt und kann 
aus diesen Gründen die Sendung nicht ausgestrahlt werden, so bleibt der Auftraggeber zur Bezahlung der vereinbarten Sendezeit verpflichtet. Erfolgt die Zurückweisung der 
Unterlagen aus Gründen, die die NDR MEDIA GmbH zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Die NDR MEDIA GmbH ist in diesem Fall jedoch 
verpflichtet, dem Auftraggeber einen Ersatztermin anzubieten. Bei Verlust oder Beschädigung der der NDR MEDIA GmbH übersandten Sendeunterlagen beschränkt sich die 
Haftung der NDR MEDIA GmbH auf den Ersatz der Kosten für das Ziehen einer neuen Kopie. Insbesondere ist eine Haftung für immaterielle Schäden sowie entgangenen Gewinn 
ausgeschlossen. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung durch die NDR MEDIA GmbH. Verletzt die 
NDR MEDIA GmbH fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine wesentliche Vertragspflicht, so ist die Schadenersatzpflicht auf den bei Vertragsabschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
14. Vereinbarte Sendezeiten werden nach Möglichkeit eingehalten; die NDR MEDIA GmbH sichert die Sendung zu einem bestimmten Zeitpunkt, in bestimmter Reihenfolge, in 
Verbindung mit einem bestimmten Rahmenprogramm oder unter Beachtung des sogenannten Konkurrenzausschlusses jedoch nicht zu.
15. Kann eine Werbesendung aus Gründen des Programms zum vorgesehenen Sendetermin nicht ausgestrahlt werden oder fällt sie infolge technischer Störungen oder durch eine 
Betriebsunterbrechung oder aus anderem Grund aus, so wird sie nach Möglichkeit vorverlegt oder nachgeholt. Zur Vorverlegung oder Nachholung der Werbesendung bedarf es der 
Zustimmung des Auftraggebers, es sei denn, es handelt sich um eine unerhebliche Verschiebung. Die Verschiebung eines Hörfunkspots ist unerheblich, wenn sie innerhalb des 
gleichen redaktionellen Umfeldes erfolgt und sie nicht zu einer Ausstrahlung der Werbesendung von mehr als einer Stunde vor oder nach dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt 
führt. In den genannten Fällen ist die NDR MEDIA GmbH auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, das für die ausgefallene Werbesendung bezahlte Entgelt zurückzufordern; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Abgesehen von dem Rücktrittsrecht hat die NDR MEDIA GmbH das Entgelt zurückzuzahlen, wenn die Werbeeinschaltung durch Ausfall aller Sender nicht ausgestrahlt worden ist, 
es sei denn, die Sendung dieser Werbeeinschaltung ist vorverlegt oder nachgeholt worden. Bei Ausfall eines Teils dieser Sender hat die NDR MEDIA GmbH einen entsprechenden 
Teil des Entgeltes zu erstatten, wenn die Ausstrahlung mehr als 10 % der angemeldeten Hörfunkempfänger nicht erreichen konnte.
Der Auftraggeber kann hierüber insbesondere beim Ausfall der Satellitenausstrahlung einzelner Sender keine Ansprüche geltend machen.
16. Die NDR MEDIA GmbH behält sich vor, die Ausstrahlung von Werbespots auf einen anderen Sendetag, nach Möglichkeit zu einer gleichwertigen Zeit, zu verlegen, wenn in den
Werbespots rundfunkbekannte Personen mitwirken, die am selben Tag im Hörfunkprogramm auftreten. Dieser Grundsatz gilt nicht für Nebenrollen.
Ziffer 15, Satz 2 findet keine Anwendung.
17. Auf eine Werbeeinschaltung bei der NDR MEDIA GmbH darf in anderen Werbemitteln nur dann Bezug genommen werden, wenn dabei klargestellt wird, dass es sich bei der 
Werbeeinschaltung um eine Ausstrahlung im Werbehörfunkprogramm handelt. Formulierungen, die die Werbesendungen mit den ausstrahlenden Rundfunkanstalten in Verbindung 
bringen, sind nicht gestattet.
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18. Im Falle höherer Gewalt kann jeder Vertragsteil mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass die NDR MEDIA GmbH die Leistungen erbracht hat. Die 
NDR MEDIA GmbH ist dann verpflichtet, dem Auftraggeber das auf die ausgefallene(n) Werbeeinschaltung(en) entfallende Entgelt zurückzuzahlen. Weitergehende Ansprüche hat 
der Auftraggeber nicht. In anderen begründeten Fällen muss ein Rücktrittsersuchen des Auftragsgebers spätestens 4 Wochen vor dem ersten Sendetermin der Termine, die lt.
Rücktrittsersuchen storniert werden sollen, schriftlich bei der NDR MEDIA GmbH eingegangen sein. Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann die NDR MEDIA GmbH die Zustimmung 
zum Rücktritt verweigern, wenn ein Weiterverkauf der vertraglich vereinbarten Sendetermine an andere Auftraggeber nicht möglich ist.
19. Stehen dem Auftraggeber Rückzahlungsansprüche zu, hat die NDR MEDIA GmbH dem Auftraggeber eine entsprechende Gutschrift zu erteilen, die bei der nächsten Rechnung 
in Abzug zu bringen ist.
20. Verletzt der Auftraggeber, der Werbungtreibende oder deren Erfüllungsgehilfe eine Vertragspflicht, so hat der Auftraggeber die NDR MEDIA GmbH sowie die die Werbung 
ausstrahlende Rundfunkanstalt von Ansprüchen Dritter freizustellen. Dies gilt auch für die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
21. Änderungen der Einschaltpreise treten bei laufenden Aufträgen frühestens 6 Wochen nach ihrer Mitteilung an den Auftraggeber in Kraft. Der Auftraggeber kann in einem 
solchen Fall zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom Vertrag zurücktreten. Er muss dies der NDR MEDIA GmbH unverzüglich, spätestens binnen 2 Wochen nach 
Bekanntgabe der Änderungen, schriftlich erklären.
22. Erfüllungsort ist Bremen und Gerichtsstand ist Hamburg.
23. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen 
Regelung tritt eine rechtlich zulässige Regelung, die dem Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.


